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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten! 
 
 
Hier die Themen, die uns für den zweiten Rundbrief des Jahres 2010 wichtig erschei-

nen: 

 

1. Neue Fristen zur Abgabe der Zusammenfassenden-Meldung 

2. Erweiterung des Spendenabzugs 

3. Eigene Schufa-Daten kostenlos einsehen 

4. Private Nutzung mehrerer betrieblicher Pkw 

 
 
1. Neue Fristen zur Abgabe der Zusammenfassenden-Meldung  

Unternehmer, die steuerfreie innergemeinschaftliche Warenlieferungen und/oder (ab 

2010) innergemeinschaftliche sonstige Leistungen und/oder Lieferungen im Rahmen 

von innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften ausgeführt haben, müssen eine Zu-

sammenfassende Meldung (ZM) an das BZSt auf elektronischem Weg übermitteln. Die 

ZM ist zusätzlich zu den Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen abzugeben.  

Meldezeitraum für Warenlieferungen und innergemeinschaftliche Dreiecksge-

schäfte: Ab 1. 7. 2010 gilt ein monatlicher Meldezeitraum. Die ZM muss dabei bis zum 

25. Tag des Folgemonats (z. B. bis zum 25. August) an das BZSt übermittelt werden. 

Bisher musste die Übermittlung bis zum 10. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres 

erfolgt sein. Ist dem Unternehmer vom Finanzamt eine Dauerfristverlängerung im Vor-

anmeldungsverfahren gewährt worden, galt diese bisher auch für die Abgabe der ZM. 

Diese Regelung wurde nun gestrichen. 
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Unternehmer, die in geringer Höhe innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Drei-

ecksgeschäfte ausführen (nicht mehr als 100.000 € im Quartal), können die ZM 

weiterhin quartalsweise abgeben. Ab 2012 sinkt dieser Grenzbetrag auf 50.000 €. 

Wird im Laufe eines Quartals die Betragsgrenze von 100.000 € bzw. 50.000 € über-

schritten, gilt: Der Unternehmer ist verpflichtet, eine ZM für den laufenden Kalender-

monat und die ggf. bereits abgelaufenen Kalendermonate des Kalendervierteljahres bis 

zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats abzugeben, in dem die Betragsgrenze 

überschritten wurde. 

Für innergemeinschaftliche sonstige Leistungen gilt weiterhin ein vierteljährlicher 

Meldezeitraum, wobei die ZM ab dem 1. 7. 2010 auch hier bis zum 25. Tag nach Ablauf 

jedes Kalendervierteljahres abzugeben ist. Soweit der Unternehmer bei Ausführungen 

von innergemeinschaftlichen Warenlieferungen bereits zur monatlichen Übermittlung 

verpflichtet ist, sind die Angaben zu den innergemeinschaftlichen sonstigen Leistungen 

in der Meldung für den letzten Monat des Kalendervierteljahres zu machen. Aus Grün-

den der Vereinfachung können die Angaben zu den innergemeinschaftlichen sonstigen 

Leistungen aber auch in der monatlichen ZM gemacht werden. Möchte der Unternehmer 

diese Option in Anspruch nehmen, muss er dies dem BZSt anzeigen. 

Folgen: Die Neuregelung des Meldezeitraums führt ab dem 1. 7. 2010 zu unterschied-

lichen Abgabefristen bei der Umsatzsteuer. So ist z. B. die Umsatzsteuer-Vor-

anmeldung für Juli bis zum 10. August bzw. bei Fristverlängerung bis zum 

10. September einzureichen. Die ZM für Juli muss demgegenüber bis zum 25. August 

übermittelt werden. Dies kann zu Problemen führen, denn die ZM ist Ausfluss der 

Buchhaltungsdaten und kann folglich erst nach endgültiger Bearbeitung der Daten er-

stellt werden. Hierfür war bei Inanspruchnahme der Dauerfristverlängerung bisher ein 

Zeitrahmen von rund 40 Tagen vorgesehen, da bis zum 10. des übernächsten Monats 

die Umsatzsteuer-Voranmeldung dem Finanzamt eingereicht werden musste. Diese 

Frist wird nun um ca. 15 Tage verkürzt, da es praktisch unmöglich ist, die ZM und die 

Umsatzsteuer-Voranmeldung getrennt zu bearbeiten 

 
 
2. Erweiterung des Spendenabzuges 

Bislang waren nur Spenden an Körperschaften in Deutschland bis zu einer bestimmten 

Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Der Europäische Gerichtshof hat diese Beschrän-

kung auf inländische Körperschaften Anfang 2009 beanstandet. Nunmehr können 

Spenden an Körperschaften mit Sitz in der EU/im EWR abgesetzt werden. Die folgenden 

Voraussetzungen sind zu beachten: Die ausländische Körperschaft müsste von der 

(deutschen) Körperschaftsteuer befreit sein, falls sie inländische Einkünfte erzielen 

würde. Entscheidend ist also, ob sie ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 
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mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Es kommt dabei nicht darauf an, ob sie im 

Ausland als gemeinnützig anerkannt ist.  

In zeitlicher Hinsicht gelten die Neuregelungen für alle Fälle, in denen die Einkommens-

teuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist (z. B. weil noch ein Einspruchsverfahren 

anhängig ist).  

 

3. Eigene Schufa-Daten kostenlos einsehen 

Wenn Sie sehen möchten, welche Daten die Schufa über Sie persönlich gespeichert hat, 

woher diese stammen und an wen sie weitergeleitet wurden, dann haben Sie die Mög-

lichkeit kostenlos eine Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz bei der 

Schufa anzufordern. Dem Antrag muss eine Kopie des Personalausweises beigefügt 

werden. Das Antragsformular kann vom Internetauftritt der Schufa 

www.meineschufa.de heruntergeladen werden.  

 

4. Private Nutzung mehrerer betrieblicher Pkw 

Für die Bewertung der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz stehen dem Unterneh-

mer zwei Methoden zur Verfügung, nämlich die Führung eines Fahrtenbuchs oder die 

sogenannte 1 %-Regel. Hat ein Unternehmer mehrere Fahrzeuge im Betriebsvermögen, 

die er alle und ausschließlich allein ohne Führung eines Fahrtenbuchs nutzt, ist die 1 %-

Regel fahrzeugbezogen, also mehrfach anzuwenden. Dies kann teuer werden, wie fol-

gendes Beispiel zeigt: Ein Unternehmensberater hielt durchgängig zwei, teilweise sogar 

drei Kfz in seinem Betriebsvermögen, die ausschließlich er auch privat nutzte. Ein Fahr-

tenbuch führte er nicht. In seiner Einkommensteuererklärung ermittelte er den privaten 

Nutzungsanteil für nur ein Fahrzeug. Nach einer Außenprüfung änderte das Finanzamt 

die Einkommensteuerbescheide und setzte für alle Fahrzeuge private Nutzungsanteile 

nach der 1 %-Regel an. Der Unternehmensberater wehrte sich erfolglos gegen das Fi-

nanzamt und musste für jedes Kfz für jeden Kalendermonat 1 % des inländischen Lis-

tenpreises zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatz-

steuer als privaten Nutzungsanteil ansetzen. 

 

 

Aktuelle Informationen und Beiträge sowie diesen und die bisher erschienenen Rund-
briefe finden Sie jederzeit auch im Mandantenbereich auf unserer Website 

www.nau-steuerberatung.com. 
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Der Inhalt dieses Rundbriefes dient lediglich zur Information und stellt ausdrücklich 

keine Beratung dar. Alle Angaben und Informationen sind ohne Gewähr. Für die Rich-

tigkeit und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die Nau Steuerberatungssozietät kei-

ne Haftung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nau Steuerberatungssozietät 
 
 
          
 
 
 
 
 
Michael Nau    Joachim Schlott   Jochen Kampfmann 
Steuerberater    Steuerberater    Steuerberater 
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